
Seite 1 von 2 / ch 

Hinweise zum Meldevorgang Bogen  
 
Bitte nutzen Sie ausschließlich die aktuellen Meldeformulare , die auch im Internet 
zur Verfügung stehen  
http://www.dsb.de/downloads/meldeformulare_fuer_bundes-_und_regionalliga/.  
 
 
1. Lizenzantrag: 

Ein komplett ausgefüllter (leserlich!), vom Verein 
gestempelt und unterschriebener Lizenzantrag (unter 
Angabe aller in dieser Liga schießenden Sportler) muss 
bis zum 30.06. beim DSB vorliegen.  
Dieser muss noch nicht von den Schützen unterschrieben 
sein, die Unterschriften können bis zum 1.9. nachgereicht 
werden. Er wird direkt an das Ligabüro gesendet. 
 
Bitte für jede Liga einen gesonderten Vordruck ausfüllen, 
ein Schütze kann nur für eine Liga gemeldet werden! 
 
Die eigenhändige Unterschrift der Schützen kann auch auf 
einem oder mehreren separaten Ausdruck(en) erfolgen. 
Eine Erteilung der Lizenz für die einzelnen Schützen 
erfolgt nur, wenn die persönliche Unterschrift vorliegt 
 
Bitte achten Sie darauf, dass die Anmeldung der 
Neuzugänge beim Landesverband vorliegt. Es wird 
ansonsten keine Einzellizenz ausgestellt. 
 
Für Vereine deren Lizenzantrag nach dem 30.06. beim 
DSB eintrifft kann keine Lizenz erteilt werden. Meldung 
per Fax oder E-Mail ist möglich. 
 

 
2. Bestätigung des Landesverbandes: 

Die Bestätigung des Landesverbandes wird vom Ligabüro eingeholt. 
 
 

3. Vereinsmeldung: 
Die Vereinsmeldung muss bis zum 30.06 direkt zum DSB 
geschickt werden.  
 
 

4. Trainer: 
Die Erklärung des Trainers muss von diesem eigenhändig 
unterschieben werden. Eine Kopie der Trainerlizenz ist an 
den DSB zu schicken, sofern diese noch nicht aus den 
vergangenen Jahren vorliegt. Bei Lizenzverlängerung ist 
ebenfalls eine neue Kopie zu senden, dies kann auch per 
Fax oder E-Mail erfolgen. 
 
Achtung: Die Trainerlizenz muss zum Meldeschluss 
(30.6.) gültig sein! Für Vereine in der 2. Bundesliga und 
Regionalliga ist die fachbezogene Trainer „C“ Lizenz-
Leistungssport vorgeschrieben. Vereine der 1. Bundesliga 
benötigen eine fachbezogenen A- oder B-Trainerlizenz. 
Vereine ohne entsprechend ausgebildeten Trainer sind 
verpflichtet, bis zum Aufstiegskampf der lfd. Saison den 
Nachweis nachzureichen. Wird dieser nicht erbracht, kann 
für die kommende Saison keine Lizenz erteilt werden.  
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Bitte denken Sie daran, Ihren Trainer ggf. rechtzeitig zu einer Ausbildung Trainer-B 
anzumelden. Senden Sie eine Kopie Ihrer Anmeldung unbedingt auch an das Ligabüro, damit 
wir notfalls eine Sonderzulassung erwirken können. 
 
 

5. Nachmeldung einzelner Schützen 
Für die Nachmeldung einzelner Schützen bis zum 01.09. 
nutzen Sie bitte das Nachmeldeformular. 
 
Dieses kann grundsätzlich auch während der Saison genutzt 
werden, sofern die Lizenzerteilung noch vor dem Wettkampf 
erfolgt. Das Formular wird zum zuständigen Landesverband 
geschickt, der es dann an den DSB weiterleitet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Vorläufige Lizenz 

Das Formular nutzen Sie für die Beantragung weiterer Lizenzen während der Bundesligasaison. 
 
Bei kurzfristigen Einsätzen beantragen Sie bitte am Wettkampftag bei der Meldung eine 
„Vorläufige Lizenz“, die aus dem Auswerteprogramm generiert wird, und leiten sie dann 
anschließend über Ihren Landesverband an den DSB weiter. Bitte beachten Sie dabei die 
Ligaordnung § 0.3.1.2.  
Die Einzellizenz sowie eine Rechnung über 30,-- € werden Ihnen anschließend vom Ligabüro 
zugesendet.  
 
 

7. Einsatz von EU-Ausländern 
EU-Bürger ohne WA-ID-Nr. oder IPC-Nr. sind wie Deutsche zu 
behandeln, wenn sie bis zum 1.9. eine unterschriebene 
Erklärung vorlegen, in der sie sich verpflichten, nicht am 
Meisterschaftssystem ihres Landes teilzunehmen.  
 
Liegt diese Erklärung zum Stichtag nicht vor, werden sie als 
Ausländer geführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Lizenzerteilung 
Die Lizenzen werden nur erteilt, wenn alle Rechnungen (Startgeld und Kautionen (nur bei 1. und 
2. Bundesliga)) beglichen sind.  
 
Deadline ist der 01.09. des jeweiligen Jahres.  
 

 


